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10. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung der Stadt Prenzlau  

 

Auf Grund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) in seiner derzeit gülti-
gen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau in ihrer Sit-
zung am 02.04.2020 folgende Änderungssatzung beschlossen:  
 

Artikel 1 
 

Die Hauptsatzung der Stadt Prenzlau vom 04.02.2009 (Amtsblatt vom 18.02.2009 - 
01/2009, Seite 8) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.10.2011 (Amtsblatt 
vom 09.11.2011 - 07/2011, Seite 3) zuletzt geändert durch die 9. Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung der Stadt Prenzlau vom 05.12.2019 (Amtsblatt vom 
21.12.2019; Nr 11/2019, Seite 5) wird wie folgt geändert: 
 
 

1. § 3 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(5) Sonstige Bekanntmachungen, die nicht Bekanntmachungen nach den Absätzen 
2 bis 4 sind, erfolgen durch Aushang in den Bekanntmachungskästen der Stadt 
Prenzlau 
 

Stadtgebiet 
Prenzlau 

Am Steintor 4 am Haus 3, Höhe Hofzugang zwischen 
Haus 1 und Haus3 

 Georg-Dreke-Ring 62 am Nordost-Giebel des Gebäudes der 
Sparkasse Uckermark, Hauptstelle 

 Vincentstraße Raiffeisenplatz (südliche Seite) 
 

OT Alexanderhof Alexanderstraße neben der Bushaltestelle  

OT Blindow 
Landstraße 49 am Pfarrhaus  

OT Dauer 
Prenzlauer Straße 25 b vor dem Feuerwehrgebäude 

OT Dedelow 
Am Zentralen Platz Höhe LSA (Lichtsignalanlage) 

OT Güstow  
Am Lindenberg 45 Südöstliche Grundstücksgrenze an der 

Straße nach Gollmitz 

OT Klinkow 
Am Quillow 42 a vor dem Gemeindezentrum 

OT Schönwerder 
Dorfstraße 39 a vor dem Gemeindezentrum 

OT Seelübbe 
Am Seelübber See 26 gegenüber der Bushaltestelle  

Die Dauer des Aushangs beträgt, soweit gesetzliche Regelungen nichts anderes 
vorschreiben, 14 Tage. Der Tag des Anschlags ist beim Anschlag, der Tag der Ab-
nahme ist bei Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück durch die Unterschrift 
des jeweiligen Bediensteten zu vermerken. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf der 
Aushangfrist bewirkt. Die sonstigen Bekanntmachungen können daneben im Amts-
blatt für die Stadt Prenzlau, in Tageszeitungen und anderen Verkündigungsblättern 
sowie auf den Internetseiten der Stadt Prenzlau erfolgen.“ 
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Artikel 2 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 

Prenzlau, den  
 
 
 
Hendrik Sommer 
Bürgermeister 


